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ANTRAG Nr. 23/22 

nach § 17 GeschO 
 

Betr.: Änderung der Kirchenverfassung der Evangelischen L andeskirche in Württemberg, 
§ 40 b 

Eingebracht in die Sitzung der 16. Landessynode am       

A. Beschluss vom       

  Verweisung an       
 
B. Beschluss vom       

  Annahme: 
  einstimmig  

  mit Mehrheit 

  bei       Jastimmen,       Neinstimmen,       Enthaltungen 

  Ablehnung 

C. Antrag zurückgezogen 
am       

 

 
Die Landessynode möge beschließen:  
 
Der Oberkirchenrat wird gebeten, dem § 40 der Verfassung der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg „VI. KIRCHLICHES VERFASSUNGSGERICHT § 40 b“ hinzuzufügen: 
 
„Es wird ein unabhängiges kirchliches Verfassungsgericht gebildet. Das Nähere regelt ein 
Kirchengesetz.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stuttgart, 7. März 2022 
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